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Zulässigkeit

Arrestgesuch (§ 920)

Allg. Zulässigkeitsvor

Antrag auch ohne Anwalt möglich (§ 78 III, 
920 III)

§ 802 ZPO (ausschließl Zuständigkeit); 919

RSB anderweitige Sicherung

Begründetheit 

Arrestanspruch: materieller Anspruch (§ 916)

Arrestgrund

persönlicher Arrest
Sicherung durch Einschränkg 
der Bewegungsfreiheit

ultima ratio (§ 918)

dinglicher Arrest
Ohne Verhängung würde die Vollstreckung 
wesentlich erschwert oder vereitelt (§ 917)

drohende Verschlechterung

glaubhaft machen

zumindest oberflächlich nachzuweisen

nur sofort zugängliche Beweismittel

eidesstattliche Versicherung 
(ausnahmsweise zugängliches Beweismittel)

Verfahren

Zurückweisung

mündliche Verhandlung anordnen

Ermessen des Gerichts vorzugswürdig

keine Widerklage

Urteil ("Urteilsverfahren")

Rubrum

Arrestverfahren statt Rechtsstreit

Arrestkläger/-beklagter

aufgrund der mündlichen Verhandlung

"für Recht erkannt..."

Tenor

Arrestforderung genau zu bezeichnen

"wird der dingliche Arrest in das Vermögen 
des Antragsteller in Höhe dieser Forderung 
sowie einer Kostenpauschale von DM... 
angeordnet."

Betrag festzusetzen, durch dessen 
Hinterlegung der Gegner die Vollziehung des 
Arrests abwenden kann

vorl Vollstreckbarkeit nur nach § 708 Nr. 6 

Streitwertfestsetzung

Eilanordnung

Widerspruch erforderlich für Fortgang (§ 924) Tenor analog VU

Beschluss ("Beschlussverfahren")

Rubrum

Arrestverfahren statt Rechtsstreit

Antragsteller/-gegner

am... ohne mündliche Verhandlung

"beschlossen"

Begründung bei
Ablehnung

Auslandsvollstreckung beabsichtigt

Rechtsbehelfe

Beschwerde Bei Zurückweisung mit Beschluss

Widerspruch
Bei Arrestanordnung im Beschlussverfahren

§ 924

Berufung Sonst

außerdem

gegen alle Arrestanordnenden oder 
bestätigenden Urteile

Hauptsacheklage
§ 926

Rechtspfleger! § 20 Nr. 14 RPflG

Aufhebung des Arrests bei Änderung der 
Umstände § 927

bei ungerechtfertigter Anordnung § 945

Schutzschrift

Abschlusserklärung

Sicherungsv.

wie Arrest§ 936

Verfügungsanspruchauf individuelle Leistg

Regelungsv.Statt Verf.-Anspruch => Rechtsverhältnis

Leistungsv.

Grund
Ohen die einstw. Verfügung droht ein nicht 
wiedergutzumachender Schaden (nur auf 
Antragsteller-Seite)

Anspruch

Geld 
Unterhalt

Behebung existenzieller Notlage

SachherausgabeAufrechterhaltung der 
Lebengrundlage

verbotene EigenmachtAuch ohne existenzielle Bedrohung

Unterlassungen

Vornahme sonstiger Handlungen

nicht auf Geld gerichtet

Beschleunigung

§§ 916-945
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